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BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Bebauungsplan hat folgende Bestandteile: 

¶ Planzeichnung (Teil A)  

¶ Textliche Festsetzungen einschließlich der örtlichen Bauvorschriften (Teil B),  

Planzeichenerklärung  

Dem Bebauungsplan wird die Begründung, in der Ziele, Zweck und wesentliche Auswirkungen 

des Planes dargelegt werden, beigefügt. 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan sind folgende Fachgutachten berücksichtigt: 

¶ Gutachten über Staubimmissionen vom 12.10.2020 

¶ Schalltechnische Untersuchung vom 09.03.2021 

¶ Ergänzung zur Schalltechnischen Untersuchung vom 10.04.2022  

¶ Verkehrstechnische Stellungnahme vom Januar 2022 

¶ Faunistische Potenzialabschätzung vom 11.01.2022 

¶ Geotechnischer Bericht vom 01.04.2022 

¶ Umweltbericht vom April 2023 
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1. ALLGEMEINES 

Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Schwerin hat in seiner Sitzung am 26.05.2021 die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 ĂWüstmark - Wohnpark Hofackerwiesenñ beschlos-

sen. 

 

1.1 PLANUNGSANLASS UND -ZIEL 

In der Landeshauptstadt Schwerin besteht eine über die Jahre gleichbleibende Nachfrage 

nach Wohnbauland. Neben Nachverdichtung ist auch die Bereitstellung von Bauland notwen-

dig. Mit dem Bebauungsplan Nr. 114 ĂW¿stmark - Wohnpark Hofackerwiesenñ kommt die Stadt 

diesem Bedarf nach.  

Planungsziel ist die Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung 

eines Wohnparks. Durch die städtebauliche Anbindung und Entwicklung arrondiert eine bisher 

landwirtschaftlich genutzte Fläche den Siedlungsraum an der ĂSchweriner Straßeñ. Die Fläche 

eignet sich aufgrund ihrer naturräumlichen Ausstattung und dem benachbarten Wohngebiet 

ĂWiesenhofñ für eine städtebauliche Entwicklung. Die Planung hat den Zweck, Wohnbaumög-

lichkeiten innerhalb Stadt zu entwickeln und damit der Nachfrage nach Wohnbauland nachzu-

kommen.  

Im Rahmen der Alternativenprüfung hat sich die Stadt für diesen Standort als Wohngebiet 

entschieden, obwohl in der Nachbarschaft gewerbliche Nutzungen vorhanden sind. Die Stan-

dortentscheidung zugunsten des Gebietes ĂHofackerwiesenñ erfolgte unter Ber¿cksichtigung 

des Erschließungsaufwands, seiner Eignung hinsichtlich gravierender planerischer Konflikte 

sowie der Flächenverfügbarkeit. Das Plangebiet stellt eine erschlossene Arrondierungsfläche 

am Rand des Stadtgebietes dar. Mit der detaillierten schalltechnischen Prüfung wurden Kon-

flikte bezüglich der vorhandenen Gewerbebetriebe, insbesondere der südlich gelegenen Ge-

treidesiloanlage, erkannt und mit den sich daraus abgeleiteten Festsetzungen werden diese 

Konflikte gewürdigt. 

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 122 ĂW¿stmark - Gewerbegebiet Hofackerñ 

westlich des Wohnparks sieht die Erweiterung des bestehenden Reifencenters vor. Im westli-

chen Teilbereich ist der Rückbau des Sudhauses der ehemaligen Brauerei geplant. Auf dieser 

Fläche soll ein Neubau mit Werkstatt für Reifenwechsel, Zwischenlagers und Runderneuerung 

für LKW-Reifen entstehen. Im ºstlichen Teilbereich, also zum Bebauungsplan Nr. 114 ĂW¿st-

mark - Wohnpark Hofackerwiesenñ hin, ist der Neubau von Hallen f¿r die Reifeneinlagerung 

geplant.  

Die zu erwartenden Geruchs- und Lärmbelästigungen auf die vorhandene sowie geplante 

Wohnbebauung werden nach Einschätzung des Fachdienstes Umwelt der Landeshauptstadt 

Schwerin als unterer Immissionsschutzbehörde vom März 2023 (und vorbehaltlich einer gut-

achtlichen Überprüfung im Zuge des Bauleitplanverfahrens) als sehr gering bewertet. Im Zuge 

der planerischen Abwªgung f¿r den Bebauungsplan Nr. 122 ĂW¿stmark - Gewerbegebiet Hof-

ackerñ werden alle Wohnstandorte ber¿cksichtigt. Die Nutzungsvertrªglichkeit zwischen Woh-

nen und Gewerbe wird somit gewährleistet. 
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1.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

1.2.1 LANDESPLANUNG 

Der Bebauungsplan stimmt mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung überein. 

Schwerin soll als Oberzentrum gemäß dem Landesraumentwicklungsprogramm und dem Re-

gionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg neben den Funktionen als landes-

weit bedeutsamer Wirtschafts-, Tourismus-, Verwaltungs-, Bildungs-, Kultur-, Sport- und Kon-

gressstandort auch als attraktiver Wohnstandort weiterentwickelt werden.  

1.2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Schwerin ist das Plangebiet als ĂFläche 

für die Landwirtschaftñ dargestellt. In einem eigenständigen parallelen Verfahren wird die Dar-

stellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit der 21. Änderung des FNP in 

ĂWohnbauflªcheñ geªndert.  

 

Abbildung 1: Ausschnitt 21. Änderung Flächennutzungsplan, ohne Maßstab 
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1.3 BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Innenstadt von Schwerin im Stadtteil Wüstmark. 

Der Bereich des Bebauungsplanes ist ca. 5,6 km vom Stadtzentrum entfernt. Der Geltungs-

bereich umfasst eine Fläche von ca. 6,65 ha und wird wie folgt räumlich begrenzt: 

- im Osten durch den Bebauungsplan Nr. 37.01 ĂWiesenhof-W¿stmarkñ, 

- im Süden durch das Gewerbegebiet an der ĂSchweriner StraÇeñ, 

- im Westen durch eine Eichenallee am Torfweg sowie 

- im Norden durch Landwirtschaftsflächen. 

Das Plangebiet wird größtenteils als Ackerfläche genutzt. Der östliche Teilbereich diente einst 

als Übungsgarten für die Gärtnerausbildung, dessen Versieglungen teilweise zurückgebaut 

und als Ruderalfläche ausbildet sind. Kleinere Hecken und eine Obstbaumreihe liegen inner-

halb der Ruderalfläche. Die nordöstliche Begrenzung bildet eine Siedlungshecke mit Bäumen. 

Im Norden befinden sich künstlich mit Folien angelegte Kleingewässer, welche aus der Zeit 

des Übungsgartens stammen. Ein Teil ist trockengefallen und/oder zurückgebaut. Nördlich 

schließt sich Grünland mit einer Kopfweidenreihe an. Dieser Bereich, einschließlich der nörd-

lichen, baumbestandenen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches gehört zum Landschafts-

schutzgebiet L 107b ĂSiebendörfer Moorñ. Die westliche Begrenzung des Plangebietes bildet 

der Torfweg, ein baumbestandener Feldweg mit einem erhaltenswerten alten Eichenbestand. 

Im Südwesten, außerhalb des Plangebietes, liegen zwei bebaute Grundstücke am Torfweg 

und der ĂSchweriner StraÇeñ. Im s¿dlichen Teilbereich ist eine straÇenbegleitende hohe Hecke 

vorhanden.  

 

 

Abbildung 2: Luftbild Wüstmark mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes, ohne Maßstab 

AuÇerhalb des Plangebietes an der ĂSchweriner Straßeñ verlªuft ein Fuß- und Radweg inner-

halb einer Allee. Südlich des Weges ist ein Gewerbegebiet mit einer Getreidewirtschaft vor-

handen, welche u.a. hohe Silos zur Einlagerung von Getreide hat.  
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Die äußere Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über eine vorhandene Zufahrt zum 

ehemaligen Übungsgarten an der ĂSchweriner Straßeñ. Am westlichen Torfweg befindet sich 

eine Ackerzufahrt zum Gebiet.  

Das Plangebiet ist über den Radweg südlich der Schweriner Straße an das städtische Rad-

wegenetz angebunden. Die Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) erfolgt über vorhandene Bushaltestellen in Wüstmark und die Straßenbahnlinien 3 

und 4 in Richtung Zentrum bzw. Neu Pampow. Bahnanschlüsse bestehen über die Halte-

punkte Schwerin-Wüstmark oder Schwerin-Süd in ca. 800 m Entfernung. 

An der südlichen Plangebietsgrenze, nördlich der straßenbegleitenden Hecke, verlaufen Lei-

tungen für Trinkwasser, Strom, und Telekommunikation. Östlich bzw. im vom Torfweg verlau-

fen Strom- und Telekommunikationsleitungen. Im Norden quert eine Gasleitung der Schweri-

ner Stadtwerke das Gebiet. Südlich davon verläuft eine Haupttrinkwasserleitung. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzzonen, so dass keine besonderen 

baulichen Einschränkungen zum Grundwasserschutz gelten. Es sind keine Oberflächenge-

wässer durch das Gebiet betroffen.  

Im Plangebiet sind keine altlastverdächtigen Flächen oder Altlasten bekannt. Schädliche Bo-

denveränderungen sind lokal durch anthropogene Beeinträchtigungen der Böden aufgrund der 

Vornutzung wahrscheinlich. Auf der Ackerfläche sind vornehmlich Bodenverdichtungen durch 

Pflügen und das Befahren mit schweren Landmaschinen (sog. Pflughorizont) vorhanden. In 

den Übungsgärten im östlichen Plangebiet sind Bodenverdichtungen unterhalb der versiegel-

ten Bereiche möglich. In einzelnen Bereichen kann es zur Durchmischung von natürlichen 

Böden mit anthropogenen Stoffen gekommen sein. Abgrabungen in Form von kleineren Klein-

gewässern sind vorhanden. 
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2. STÄDTEBAULICHER ENTWURF 
 

Der städtebauliche Entwurf diente als Grundlage für die Erstellung des Bebauungsplanes      

Nr. 114 ĂW¿stmark - Wohnpark Hofackerwiesenñ. Er beinhaltet die Konzeption und Darstellung 

aller wesentlichen städtebaulichen Elemente der räumlichen Entwicklung, insbesondere in ih-

rer baulich-räumlichen, gestalterischen, funktionalen, verkehrlichen und umweltökologischen 

Dimension. Der städtebauliche Entwurf orientiert sich für den Wohnpark an der vorhandenen 

Bebauungsstruktur des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 37.01 ĂWiesenhof-W¿stmarkñ. 

Dabei wird das freistehende Einzelhaus, welches vielfältig in Wüstmark vorhanden ist, aufge-

griffen. Darüber hinaus sieht der städtebauliche Entwurf auch sogenannte Stadtvillen vor. Ent-

lang der ĂSchweriner StraÇeñ sind Reihenhªuser, die als Hausgruppen angeordnet sind, vor-

gesehen. Diese dienen als baulicher Schutz vor möglichen Immissionen aus dem südlich vor-

handenen Gewerbegebiet. Die Konzeption der Reihenhäuser wurde im Zusammenhang mit 

der Schalltechnischen Untersuchung im Verfahrensverlauf angepasst.  

Dieser städtebauliche Ansatz sichert etwas breiter gefächerte Bau- und Wohnformen. Der 

Wohnpark orientiert sich an den marktüblichen und im Umfeld vorhanden Grundstücksgrößen. 

Die nicht überbauten Flächen werden durch private Hausgärten individuell gestaltet und si-

chern eine Durchgrünung des Baugebietes. Die innere Ringerschließung bietet eine optimale 

verkehrliche wie auch versorgungstechnische Erschließung des Plangebietes. Der Wohnpark 

wird an bestehende Verkehrswege und Erschließungsanlagen angebunden. 

 

 

Abbildung 3: Städtebaulicher Entwurf, ohne Maßstab 
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3. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 
Im Nachfolgenden sind Erläuterungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Woh-

nungsanzahl in Wohngebäuden, Verkehrsplanung, Immissionsschutz, grünordnerischen Be-

langen, gestalterischen Festsetzungen, Bodenschutz sowie Ver- und Entsorgung zu finden. 

  

3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Im Bebauungsplan ist ein ĂAllgemeines Wohngebietñ (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. All-

gemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Darüber hinaus sind die der Versor-

gung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für sozi-

ale und gesundheitlichen Zwecke zulässig. Dieses zulässige Nutzungsspektrum entspricht 

dem Charakter der vorhandenen Nutzungsmischung der umliegenden Gebiete. Daraus ergibt 

sich die Möglichkeit, in kleinerem Umfang quartiersverträgliche wohnungsnahe Infrastruktur-

angebote zu schaffen. 

Die sonst nach § 4 BauNVO zulässigen, nicht störenden Handwerksbetriebe und Anlagen für 

kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke sowie die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltun-

gen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. Diese Nutzungen sind ausge-

schlossen, da von ihnen Störungen der Wohnfunktion ausgehen können. Zudem ist die Er-

schließung des Wohnparks flächenschonend dimensioniert und nicht für die Aufnahme publi-

kumsintensiver Nutzungen ausgelegt. Die durch diese Nutzungen erzeugte zusätzliche Ver-

kehrsbelastung würde die Wohnqualität im Gebiet mindern.  

 

3.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung dienen der verträglichen Einbindung des 

Wohnparks in die städtebaulichen Strukturen der angrenzenden Wohnbebauung. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 

Grundstücksfläche zulässig sind. Die Grundflächenzahl beträgt in den WA 1 und WA 2 (Einzel- 

und Doppelhäuser) 0,35 und im WA 3 (Hausgruppen) 0,4. Die festgesetzte GRZ ermöglicht 

eine optimale Ausnutzung der Grundstücksflächen im städtischen Raum. Bei der Ermittlung 

sind die Grundflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO grundsätzlich mitzurechnen. Die zulässige Grund-

fläche darf durch deren Grundflächen aber bis zu 50 % überschritten werden. Private Grünflä-

chen gemäß § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB sind nicht anrechenbar für die Berechnung der Grund-

flächenzahl. Diese Regelung verhindert auf den betreffenden Grundstücken eine zu hohe 

Überbauung und dient dem Schutz der Grünflächen.  

Zur Höhenregelung und Sicherung des städtebaulichen Erscheinungsbildes des Wohnparks 

ist die maximale First- und Traufhöhe der Gebäude festgesetzt worden. Im WA 3 ist zudem 

eine Mindest-Traufhöhe von 6,00 m festgesetzt, da hier die Bebauung die Funktion eines bau-

lichen Immissionsschutzes für den dahinterliegenden Wohnpark übernimmt. In den WA 2 ge-

währleistet die Mindesttraufhöhe eine einheitlichere Gebäudegestaltung. 

Als unterer Bezugspunkt der Trauf- und Firsthöhen gilt die Höhenlage der anbaufähigen Ver-

kehrsfläche (Fahrbahnmitte) vor der Mitte der straßenseitigen Gebäudefront. Die Oberkante 

des Erdgeschossfußbodens darf maximal 0,50 m über oder unter dem Bezugspunkt liegen.  
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Bei Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist ein Überschreiten dieser Höhenfestsetzun-

gen durch technische Aufbauten wie Schornsteine, Antennenanlagen oder Photovoltaikanla-

gen um bis zu 1,50 m zulässig. 

Vorbauten dürfen die Traufhöhe und die straßenseitige Baugrenze überschreiten. Dies gilt pro 

Gebäude auf einer Länge von maximal der halben Gebäudebreite, längstens jedoch 4,00 m, 

in einer Tiefe von maximal 1,50 m sowie einer Höhe entsprechend der festgesetzten Vollge-

schosse. Unter Vorbauten sind z.B. Erker, Kapitäns- oder Zwerchgiebel zu verstehen.  

Ebenerdige, nicht überdachte Terrassen dürfen die Baugrenze überschreiten. Eine nachträg-

liche Überdachung ist nicht zulässig. 

Die maximale Anzahl der Vollgeschosse ist quartiersweise festgesetzt und bestimmt in der 

Kombination der Traufhöhe und der Dachformen die Gestaltungsmöglichkeiten der Gebäude. 

Flachdächer sind für Hauptgebäude, aufgrund einer harmonischen Gesamterscheinung des 

Wohnparks, ausgeschlossen. Flachdächer sind bei Nebengebäuden, Garagen und überdach-

ten Stellplätzen (Carports) zulässig, jedoch sind diese zwingend zu begrünen. Dies trägt zur 

weiteren Durchgrünung des Wohnparks bei. 

 

3.3 BAUWEISE 

Im Bebauungsplan ist eine offene Bauweise als Einzel-, Doppel- und Reihenhaus (Hausgrup-

pen) festgesetzt. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Daraus ergibt 

sich eine städtebauliche Durchmischung möglicher unterschiedlicher Nutzungsansprüche, 

ohne sich dabei vom benachbarten Bestand zu entfernen und dennoch einer siedlungstechni-

schen Monotonie entgegenzuwirken. Die Bebauung mit den drei Wohnformen ist auf die 

Wohngebiete aufgeteilt. In den WA 1 sind nur Einzelhäuser und in den WA 2 neben Einzel- 

auch Doppelhäuser möglich. Im WA 3 sind nur Hausgruppen zulässig. Aus immissionsschutz-

rechtlichen Gründen muss im WA 3 das Verhältnis zwischen durchgehender Bebauung und 

offenen Durchgängen mindestens 5:1 betragen, dabei sind mindestens 25,00 m lange Rei-

henhausgebäude zu errichten mit angrenzendem Durchgang von höchstens 5,00 m Breite. 

Dazu kann der Abstand zur Grundstücksgrenze bei den Endreihenhäusern auf 2,50 m (statt 

bauordnungsrechtlich regulär 3,00 m) reduziert werden.  

Die festgesetzten Hauptfirstrichtungen regeln eine Gebäudeausrichtung passend zu den Plan-

straßen. Baugrenzen und Baulinien setzen die Baufelder für die Bebauung fest und prägen 

den Wohnpark in seiner städtebaulichen Ausgestaltung. 

 

3.4 WOHNUNGSANZAHL IN WOHNGEBÄUDEN 

Je Einzelhaus sind maximal zwei Wohnungen zulässig. Mit der zulässigen zweiten Wohnung 

im Gebäude sollen z.B. Einliegerwohnungen ermöglicht werden.  

Je Doppelhaushälfte und je Reihenhaus ist nur eine Wohnung zulässig. Damit wird eine zu 

hohe Nutzungsdichte im Wohnpark vermieden.  
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3.5 VERKEHRSPLANUNG 

Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die ĂSchweriner Straßeñ. Der Wohn-

park wird über eine vorhandene und auszubauende Zufahrt zum ehemaligen Übungsgarten 

im Südosten angebunden. Laut Verkehrstechnischer Stellungnahme sind für das zu erwar-

tende Verkehrsaufkommen von 230 Kfz/Tag durch den Wohnpark keine zusätzlichen Abbie-

gestreifen auf der ĂSchweriner Straßeñ notwendig. Ferner kann bei der prognostizierten Ver-

kehrsbelastung keine Querungshilfe für die ĂSchweriner Straße abgeleitet werden.  

Eine zweite mögliche Anbindung an die Schweriner Straße am südwestlichen Plangebiets-

rand, im Bereich des festgesetzten Geh- und Radweges, wurde mehrfach von den betroffenen 

Ämtern und Planern geprüft. In der Abwägung der Vor- und Nachteile wurde festgestellt, dass 

bei der zu erwartenden geringen Verkehrsmenge auf eine zweite Anbindung verzichtet werden 

kann und mit der Havarietrasse im Nordwesten eine ausreichende Alternative für Notfälle zur 

Verfügung steht. Zusätzliche Belastungen für das vorhandene Wohnhaus auf dem Flurstück 

52 und große Eingriffe in die vorhanden Baumhecke können vermieden werden.  

Ein weiterer Ausbau des ÖPNV-Angebotes ist derzeit nicht geplant. 

Innere Erschließung 

Die Haupterschließung des Wohnparks bildet ein Ringstraßensystem (Planstraßen A). Dieses 

wird in einer Ausbaubreite der Fahrbahn von 5,55 m mit zusätzlichen Park- und Grünstreifen 

mit Versickerungsmulden und separatem Fußweg ausgebildet. Eine attraktive Gestaltung des 

Straßenraumes wird durch die anzupflanzenden Straßenbäume vorgenommen. Ein 0,80 m 

breiter Bankettstreifen dient als begrünte Versickerungsmulde für das anfallende Nieder-

schlagswasser. 

 

Abbildung 4: Straßenquerschnitt Planstraße A (Schnitt A2 ï A 2), Angaben in Meter 

Im Norden der Planstraße A wurde die Baumreihe auf die südliche Seite versetzt, um eine 

Freihaltetrasse für die dort verlaufende Wasserleitung zu ermöglichen. 
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Die westliche Ergänzung der Erschließung erfolgt durch die Planstraße B als verkehrsberu-

higter Bereich in einer Ausbaubreite von 6,55 m. In gleicher Form wird die Wohnstraße zwi-

schen dem Straßenring der Planstraße A ausgebildet. Innerhalb des verkehrsberuhigten Be-

reiches überwiegt die Aufenthaltsfunktion, die Mischverkehrsfläche dient allen Verkehrsteil-

nehmenden zur 

gleichberechtigten 

Nutzung. Ein separa-

ter Fußweg wie bei 

den Planstraßen A ist 

durch den gewünsch-

ten Aufenthaltscha-

rakter der Mischver-

kehrsfläche nicht not-

wendig. Ferner darf in-

nerhalb des verkehrs-

beruhigten Bereiches 

leidglich Schrittge-

schwindigkeit gefah-

ren werden.  

 

Ruhender Verkehr 

Im öffentlichen Raum sind Parkflächen für Besucher des Wohnparks vorgesehen. Die Park-

platzanzahl entspricht 40 % der Parkplätze, bezogen auf die Anzahl der geplanten Wohnein-

heiten. Die Parkplätze sind im Park- und Grünstreifen der Planstraßen A bzw. als Verkehrsbe-

ruhigung in den Mischverkehrsflächen der Planstraßen B angelegt. 

Stellplätze für den eigenen Bedarf sind auf den privaten Baugrundstücken nachzuweisen. Ga-

ragen und überdachte Stellplätze (Carports) im Sinne des § 12 BauNVO und Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO sind nur in den nicht als Vorgarten festgesetzten Teilen der Bau-

grundstücke in den WA 1 und WA 2 zulässig. Damit bleibt ein offenes Straßenbild bewahrt. 

Das WA 3 ist von dieser Regelung ausgenommen, da eine andere Umsetzung hier nicht mög-

lich ist.  

 

Fuß- und Radverkehr 

Im Nordwesten des Wohnparks befindet sich ein Fuß- und Radweg im Anschluss an den Torf-

weg. Dieser Weg dient im Notfall auch als Havarietrasse. Er ist für das Befahren mit Feuer-

wehrfahrzeugen (10 t Achslast, 16 t zul. Gesamtgewicht) entsprechend auszubauen. Aufgrund 

der Größe des Gebietes und durch das Vorhandensein der Havarietrasse wird eine zweite 

Zufahrt ¿ber die ĂSchweriner StraÇeñ zum Wohnpark als nicht notwendig erachtet (s.o. unter 

Ă uÇere ErschlieÇungñ). Am westlichen Bereich der Hecke an der ĂSchweriner Straßeñ ent-

steht statt einer zweiten Zufahrt ein Fuß- und Radweg in einer Ausbaubreite von 3,00 m. Damit 

wird der Wohnpark an das städtische Radwegenetz an der ĂSchweriner Straßeñ angebunden. 

Der Radweg dient gleichzeitig auch als Fußweg.  

Beginnend an der ĂSchweriner Straßeñ wird eine Fußwegeverbindung entlang der Planstraße 

¿ber den Spielplatz und weiter in Richtung des Wohngebietes ĂWiesenhofñ geschaffen. 

Dadurch ist eine sichere Führung der Verkehrsteilnehmenden gewährleistet.  

Abbildung 5: Straßenquerschnitt Planstraße B, Angaben in Meter 
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3.6 IMMISSIONSSCHUTZ 

Lärm 

Für das Plangebiet ist eine schalltechnische Untersuchung erstellt worden. Auf den Wohnpark 

wirken die Geräusche des Straßen- und Schienenverkehrs sowie des Gewerbes ein.  

Die Geräuschimmissionen des Verkehrs werden maßgeblich durch den Schienenverkehr be-

stimmt. Der Orientierungswert der DIN 18005 am Tage (06.00 - 22.00 Uhr) von 55 dB(A) wird 

um 1 bis 4 dB überschritten. Der Orientierungswert in der Nacht von 45 dB(A) wird um 4 bis 

6 dB überschritten. Aufgrund der Entfernung des Wohnparks von der Bahnlinie ist die Wirkung 

aktiver Schallschutzmaßnahmen gering. Mit der Festsetzung von Außenbauteilen mit Schall-

dämmung werden zufriedenstellende Wohn- und Freizeitbedingungen gewährleistet. Für kon-

krete Planvorhaben kann die Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper mit entsprechendem 

Nachweis zu einer Minderung des maßgeblichen Außenlärmpegels führen. 

Für die Gesamtbetrachtung des südlich und westlich gelegenen Gewerbes wurden die Ge-

räuschemissionen aller Flächen unter der Prämisse bestimmt, dass für die bestehenden Be-

triebe Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Diese Emissionswerte wurden für weitere 

Flächen mit vergleichbaren Nutzungen in Ansatz gebracht. Die Geräuschimmissionen des 

überwiegend ruhigen Gewerbes in der Umgebung des Plangebiets werden durch die benach-

barte Getreidesiloanlage teilweise abgeschirmt. Die Anlage selbst stellt jedoch eine saisonal 

bedeutsame Geräuschquelle dar, die im Nachtzeitraum der Erntesaison der Sommermonate 

zum Tragen kommt. Mit der Anlieferung des Getreides ist an ca. 25 Tagen im Jahr zu rechnen. 

Bei entsprechenden Witterungsbedingungen, zum Beispiel eine Wetterlage mit geringer Luft-

feuchte, ist bis in die Abend- bzw. Nachtstunden (23.00 Uhr) von einer Anlieferung auszuge-

hen. Eine Anlieferung nach 23.00 Uhr ist an wenigen Tagen möglich. Der Tag-Orientierungs-

wert der DIN 18005 von 55 dB(A) wird innerhalb der Erntesaison um mindestens 5 dB und 

außerhalb der Erntesaison um mindestens 18 dB unterschritten. Der Nacht-Orientierungswert 

von 40 dB(A) (Gewerbe) wird innerhalb der Erntesaison im südwestlichen Bereich um bis zu 

7 dB überschritten. Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes wird der Wert um 4 dB unter-

schritten. Die Überschreitungen werden durch den Anlieferverkehr bestimmt. 

Abbildung 7: Straßenquerschnitt Fuß- und Radweg, Hava-

rietrasse, Angaben in Meter 

Abbildung 6: Straßenquerschnitt Fuß- und Radweg, 

Angaben in Meter 
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Aus städtebaulichen Gründen werden in Bezug auf die Geräuschimmissionen des Gewerbes 

keine aktiven Schallschutzmaßnahmen, wie Schallschutzwände oder -wälle errichtet. Diese 

würden das Ortsbild zu sehr beeinträchtigen. Stattdessen wird an der südlichen Grenze des 

Wohnparks im WA 3 eine Reihenhausbebauung festgesetzt. Die Bebauung gewährleistet, 

dass die Orientierungswerte für Gewerbe in den Nächten der Erntesaison für die dahinterlie-

genden Gebäude in den WA 1 und WA 2 und die nicht der maßgeblichen Schallquelle zuge-

wandten Fassadenteile der Reihenhäuser eingehalten werden. Trotz eines zulässigen Abstan-

des zwischen den Reihenendhäusern von 5,00 m wird der Schutz des Wohngebietes vor 

schädlichen Immissionen gewährleistet, daraufhin ist das Schallgutachten abgestimmt. Bei 

den Entfernungen und Lagebeziehungen zu den Quellen der Getreideanlieferung besteht ein 

hinreichender Schutz für den abgeschirmten Bereich. Voraussetzung sind dabei das darge-

stellte Verhältnis zwischen Bebauung und Durchgang von 5:1 (also 25 m Bebauung mit an-

grenzenden Durchgängen von 5,00 m). 

 

Abbildung 8: Auszug aus der Schalltechnischen Untersuchung 

Die Wohnnutzung des WA 1 und des WA 2 kann erst nach Errichtung der Reihenhausbebau-

ung im WA 3 erfolgen. Dabei müssen die Gebäude im WA 3 nicht bezugsfertig sein, sondern 

im Rohbau soweit fertig gestellt sein, so dass sie die schallschützenden Funktionen erfüllen. 

Baumaßnahmen in den WA 1 und WA 2 sind bereits vor der Errichtung der Reihenhausbe-

bauung zulässig, die Aufnahme der Wohnnutzung jedoch erst, wenn der schallschützende 

Rohbau im WA 3 sichergestellt ist. 

Im WA 3 sind Aufenthaltsräume in Richtung ĂSchweriner StraÇeñ durch verglaste Vorbauten, 

die nicht zum dauerhaften Aufenthalt vorgesehen sind, oder durch nicht zu öffnende Fenster 

(keine Fassadenöffnung im Sinne der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 

Lärm) zu schützen. Räume, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt vorgesehen sind, wie zum 

Beispiel Badezimmer, sind vorwiegend in Richtung ĂSchweriner StraÇeñ angeordnet. Bei min-
























